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Artikel 3

(1) Die Union erarbeitet und verwirklicht im Rahmen der in Artikel 1 dieses Titels aufgeführten

Grundsätze und Ziele ihres außenpolitischen Handelns eine Gemeinsame Außen- und Sicherheits-

politik, die sich auf alle Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik erstreckt auf einer fortschrei-

tenden Entwicklung der gegenseitigen politischen Solidarität der Mitgliedstaaten, der fortschrei-

tenden Ermittlung der Fragen von allgemeiner Bedeutung und einer zunehmend stärkeren Kon-

vergenz zwischen den Maßnahmen der Mitgliedstaaten beruht.

(2) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und vor-

behaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität.

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische Solidarität zu stärken und

weiterzuentwickeln. Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der Union zuwiderläuft

oder ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen schaden könnte.

Die Mitgliedstaaten stimmen einander im Rat und im Europäischen Rat zu jeder außen- und si-

cherheitspolitischen Frage von allgemeiner Bedeutung ab, um ein gemeinsames Vorgehen fest-

zulegen. Bevor ein Mitgliedstaat auf internationaler Ebene eine Maßnahme ergreift oder eine

Verpflichtung eingeht, die die Interessen der Union berühren könnte, konsultiert er die anderen

Mitgliedstaaten im Rat oder im Europäischen Rat.

Der Rat und der Minister für auswärtige Angelegenheiten Außenminister tragen für die Einhaltung

dieser Grundsätze Sorge.



(3) Die Union verfolgt ihre Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, indem sie

- die Grundsätze und allgemeinen Leitlinien bestimmt,

- Beschlüsse über

- Aktionen der Union,

- Standpunkte der Union

annimmt

- und die regelmäßige Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Führung ihrer Politik aus-

baut.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Streichung der Passage "im Rahmen der in Artikel 1 dieses Titels aufgeführten Grundsätze und
Ziele ihres außenpolitischen Handelns": Dies ergibt sich bereits aus der Systematik des Titels "Au-
ßenpolitisches Handeln der Union". Im übrigen ist die vorgeschlagene Formulierung eine Leerfor-
mel. Ich schlage deshalb vor, die Formulierung aus Artikel 29 Absatz 1 des Präsidiumsentwurfs zu
Teil I der Verfassung zu übernehmen (vgl. mein Änderungsvorschlag zu Art. 29 des Teils I).

Absatz 2:
Übernahme aus Artikel 29 Absatz 5 des Präsidiumsentwurfs zu Teil I der Verfassung.


